
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 24.08.2010 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
 
§ 32i Nutzung von Telekommunikationsdiensten 
 
(1) Soweit dem Beschäftigten die Nutzung von Telekommunikationsdiensten ausschließlich 

zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubt ist, darf der Arbeitgeber bei dieser 
Nutzung anfallende Daten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich 
ist 
1. zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Telekommunikationsnetzen 

oder Telekommunikationsdiensten, einschließlich der Datensicherheit, 
2. zu Abrechnungszwecken oder 
3. zu einer stichprobenartigen oder anlassbezogenen Leistungs- oder 

Verhaltenskontrolle 
und soweit keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des 
Beschäftigten an einem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegen. Werden nach Satz 1 Nummer 3 erhobene Daten einem bestimmten 
Beschäftigten zugeordnet, ist dieser über eine Verarbeitung und Nutzung zu unterrichten, 
sobald der Zweck der Verarbeitung oder Nutzung durch die Unterrichtung nicht mehr 
gefährdet wird. 

 
(2) Inhalte einer ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubten Nutzung 

von Telefondiensten darf der Arbeitgeber nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit 
dies zur Wahrung seiner berechtigten Interessen erforderlich ist und der Beschäftigte und 
seine Kommunikationspartner im Einzelfall vorher darüber informiert worden sind und 
darin eingewilligt haben. Ist die ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken 
erbrachte telefonische Dienstleistung wesentlicher Inhalt der geschuldeten 
Arbeitsleistung, darf der Arbeitgeber Inhalte dieser Nutzung ohne Kenntnis des 
Beschäftigten im Einzelfall zu einer stichprobenartigen oder anlassbezogenen Leistungs- 
oder Verhaltenskontrolle erheben, verarbeiten und nutzen, wenn 
1. der Beschäftigte in geeigneter Weise vorab darüber informiert worden ist, dass er in 

einem eingegrenzten Zeitraum mit einer Kontrolle zu rechnen hat, und 
2. die Kommunikationspartner des Beschäftigten über die Möglichkeit der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung informiert worden sind und darin eingewilligt haben. 
 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Inhaltsdaten nach Satz 2 zu unterrichten. 

 
(3) Inhalte einer ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubten Nutzung 

von anderen als in Absatz 2 genannten Telekommunikationsdiensten darf der 
Arbeitgeber erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zu den in Absatz 1 Nummer 1 
oder 3 genannten Zwecken erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Dies gilt auch, soweit es für den 
ordnungsgemäßen Dienst- oder Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers in den Fällen einer 
Versetzung, Abordnung oder Abwesenheit erforderlich ist. Ohne Kenntnis des 
Beschäftigten darf eine Erhebung nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 nur nach Maßgabe des § 32e Absatz 2 bis 7 erfolgen. 

 
(4) Nach Abschluss einer Telekommunikation gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung der Daten und Inhalte die §§ 32c und 32d. Der Arbeitgeber darf private Daten 
und Inhalte nur erheben, verarbeiten und nutzen, wenn dies zur Durchführung des 
ordnungsgemäßen Dienst- oder Geschäftsbetriebes unerlässlich ist und er den 
Beschäftigten hierauf schriftlich hingewiesen hat. 

 



 
BEGRÜNDUNG: 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 regelt den Umgang mit den Daten der Nutzung von Telekommunikationsdiensten 
durch den Beschäftigten wenn diese Nutzung nur zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken 
erlaubt ist. Es handelt sich um Daten, die bei der Erbringung eines 
Telekommunikationsdienstes im Sinne des § 3 Nummer 30 Telekommunikationsgesetz 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Hierzu zählen zum Beispiel die Nummer oder 
Kennung der beteiligten Anschlüsse, der Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung 
nach Datum und Uhrzeit, sowie die übermittelten Datenmengen. Der Arbeitgeber darf diese 
Daten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen des Beschäftigten am Ausschluss der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegen. Solche schutzwürdigen Interessen können etwa 
dann vorliegen, wenn der Arbeitgeber bereits anhand der Daten Sachverhalte erkennen 
kann, die einer berufsbezogenen oder sonstigen gesetzlichen Schweigepflicht unterfallen. 
Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn bestimmte Anschlüsse für eine 
unternehmensinterne psychologische Beratungen genutzt werden und anhand der 
erhobenen Daten dieses Anschlusses erkennbar wird, welche Beschäftigten psychologische 
Hilfe in Anspruch nehmen. Schutzwürdige Belange des Beschäftigten am Ausschluss der 
Kenntnisnahme des Inhalts seiner Kommunikationsnutzung durch den Arbeitgeber können 
auch dann bestehen, wenn es sich erkennbar um private Inhalte handelt. Schutzwürdige 
Interessen des Beschäftigten überwiegen regelmäßig bei der Kommunikation der 
Beschäftigten mit ihren Interessenvertretungen wie z.B. dem Betriebsrat, dem Personalrat, 
der Jugend- und Auszubildenenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung oder 
Gleichstellungsbeauftragten.  
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten, muss darüber hinaus erforderlich sein, 
um einem der unter den Nummern 1 bis 3 genannten Zwecke zu dienen. 
Nummer 1 betrifft die Sicherstellung des ordnungsgemäßen technischen Betriebs von 
Telekommunikationsnetzen oder Telekommunikationsdiensten, einschließlich der 
Datensicherheit. Die Kenntnis der Daten kann den Arbeitgeber in die Lage versetzen, 
Schäden von seinen Anlagen abzuhalten und die Sicherheit der darin verarbeiteten Daten zu 
gewährleisten. 
Nummer 2 betrifft insbesondere den Fall, dass die Daten erforderlich sind, um angefallene 
Entgelte bestimmten Anschlüssen oder Beschäftigten zuordnen zu können. 
Nummer 3 stellt klar, dass der Arbeitgeber die Daten auch auswerten darf, um zum Beispiel 
feststellen zu können, ob Telefonate tatsächlich nur zu beruflichen oder dienstlichen 
Zwecken erfolgt sind. Die Überprüfung der Daten kann auch ein taugliches Mittel für den 
Arbeitgeber sein, um Vertragsverletzungen zu seinen Lasten, Ordnungswidrigkeiten oder 
Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. 
Sofern Daten zu einer stichprobenartigen oder anlassbezogenen Leistungs- oder 
Verhaltenskontrolle (Nummer 3) erhoben und einem bestimmten Beschäftigten zugeordnet 
werden, ist dieser durch den Arbeitgeber über die Verarbeitung und Nutzungder Daten zu 
unterrichten, sobald die Leistungs- oder Verhaltenskontrolle dadurch nicht mehr gefährdet 
wird. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 befasst sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Inhalten einer nur zu 
beruflichen oder dienstlichen Zwecken erlaubten Nutzung von Telefondiensten. 
Telefondienste im Sinne dieser Vorschrift sind Dienste für das Führen von Inlands- und 
Auslandsgesprächen (vgl. § 3 Nummer 17 Telekommunikationsgesetz). Erfasst wird nicht 
nur die Nutzung von Telefonnetzen, sondern auch die Nutzung anderer sprachgestützter 
Kommunikationsangebote, wie Telefonieren über das Internet  (Voice over Internet Protocol - 
VoIP). Inhalte einer sprachlichen Kommunikation werden wegen ihrer erhöhten 



Schutzbedürftigkeit anders als die Inhalte schriftbasierter Arten der Telekommunikation 
behandelt. Erfasst wird durch Absatz 2 allein der Inhalt eines laufenden 
Kommunikationsvorgangs, nicht aber dessen nähere Umstände. 
 
Der Arbeitgeber darf die Inhalte einer nach Satz 1 erlaubten Nutzung von Telefondiensten 
nur erheben, verarbeiten und nutzen, sofern er hierzu ein berechtigtes Interesse hat – hierzu 
gehört auch die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von 
Telekommunikationsnetzen und Telekommunikationsdiensten, einschließlich der 
Datensicherheit - und sowohl der Beschäftigte als auch seine Kommunikationspartner vorher 
in die Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung durch den Arbeitgeber eingewilligt haben 
und über das Tätigwerden des Arbeitgebers auch konkret unterrichtet worden sind. Ein 
berechtigtes Interesse des Arbeitgebers liegt regelmäßig nicht vor bei Gesprächen der 
Beschäftigten mit ihren Interessenvertretungen. Eine Einwilligung des 
Kommunikationspartners liegt vor, wenn er nach der Unterrichtung das Telefonat fortsetzt. 
Ein heimliches Mithören von Telefonaten ist dem Arbeitgeber damit in den Fällen des Satzes 
1 untersagt.  
 
Satz 2 betrifft den Sonderfall, dass die Nutzung von Telefondiensten wesentlicher Inhalt der 
geschuldeten Arbeitsleistung des Beschäftigten ist (z.B. Callcenter). Es erscheint 
sachgerecht, dass der Arbeitgeber in solchen Fällen die Möglichkeit hat, die Arbeitsleistung 
seines Beschäftigten ohne dessen konkretes Wissen im Einzelfall stichprobenhaft oder 
anlassbezogen authentisch zur Kenntnis nehmen zu können. Da lediglich eine 
stichprobenartige oder anlassbezogene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
Inhaltsdaten zulässig ist, ist eine lückenlose Kontrolle des Beschäftigten ausgeschlossen. 
Der Beschäftigte muss nach Satz 2 zudem vorab über die Möglichkeit z.B. des Mithörens 
durch den Arbeitgeber in einem eingegrenzten Zeitraum informiert sein. Gleiches gilt für 
seine Kommunikationspartner, die darüber hinaus darin eingewilligt haben müssen. 
Macht der Arbeitgeber von der Befugnis nach Satz 2 Gebrauch, hat er den Beschäftigten 
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, nachträglich darüber zu unterrichten, Eine 
stichprobenartige oder anlassbezogene Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ist nicht möglich 
bei Gesprächen der Beschäftigten mit ihren Interessenvertretungen. Inhalte dieser 
Gespräche dürfen auf der Grundlage des Satzes 2 nicht erhoben werden. 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 betrifft Inhalte einer ausschließlich zu beruflichen oder dienstlichen Zwecken 
erlaubten Nutzung von Telekommunikationsdiensten, die keine Telefondienste sind. Inhalte 
einer solchen Kommunikation darf der Arbeitgeber erheben, verarbeiten und nutzen, sofern 
es zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Telekommunikationsnetzen oder 
Telekommunikationsdiensten, einschließlich der Datensicherheit oder für eine 
stichprobenartige oder anlassbezogene Leistungs- oder Verhaltenskontrolle erforderlich ist 
und schutzwürdige Interessen des Beschäftigten am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung nicht überwiegen (vgl. insoweit die Begründung zu Absatz 1). 
Mit Satz 2 wird klargestellt, dass der Arbeitgeber die in Satz 1 genannten Daten auch dann 
erheben, verarbeiten und nutzen darf, wenn dies für den ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers in den Fällen einer Versetzung, Abordnung oder 
Abwesenheit erforderlich ist, sofern keine schutzwürdigen Interessen des Beschäftigten am 
Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegen. Sofern der Arbeitgeber 
ohne Kenntnis des Beschäftigten Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, um eine 
stichprobenartige oder anlassbezogene Verhaltens- oder Leistungskontrolle durchzuführen, 
darf er dies nur nach den Maßgaben des § 32e.  
 
Zu Absatz 4 
 
Während die Absätze 1 bis 3 den andauernden Telekommunikationsvorgang betreffen, 
betrifft Absatz 4 den Umgang mit den Daten und Inhalten einer abgeschlossenen 



Telekommunikation. Die Unterscheidung zu den Absätzen 1 bis 3 ist erforderlich, da mit 
Telekommunikation nach § 3 Nummer 22 des Telekommunikationsgesetzes der technische 
Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen mittels 
Telekommunikationsanlagen bezeichnet wird. Die Telekommunikation ist somit mit dem 
Empfang der übermittelten Signale abgeschlossen. Die Inhalte und Verbindungsdaten der 
abgeschlossenen Telekommunikation eines Beschäftigten, etwa die auf dem 
Arbeitsplatzcomputer eingegangenen E-Mails, dürfen nach Absatz 4 vom Arbeitgeber gemäß 
den §§ 32c und 32d erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Das bedeutet, dass die 
Erhebung erforderlich sein muss für die Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses. Dieses ist z. B. der Fall, wenn wegen der Abwesenheit des 
Beschäftigten die dienstlichen oder beruflichen E-Mails von dem Vertreter des Beschäftigten 
oder dem Arbeitgeber selbst weiter bearbeitet werden müssen. Der Arbeitgeber darf die 
Inhalte und weiteren Daten der abgeschlossenen Telekommunikation allerdings nur erheben, 
verarbeiten und nutzen, und somit zur Kenntnis nehmen, sofern es sich nicht um erkennbar 
private Inhalte handelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung privater Inhalte und Daten 
der abgeschlossenen Kommunikation eines Beschäftigten ist nur zulässig, wenn dies zur 
Durchführung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes unerlässlich ist. Das ist z. B der 
Fall, wenn bei Erkrankung des Beschäftigten seine elektronische Post zwecks weiterer 
Bearbeitung der dienstlichen E-Mails gesichtet werden muss. Weitere Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitgeber den Beschäftigten hierauf schriftlich hingewiesen hat. Die 
Kenntnisnahme der Kommunikationsinhalte der Beschäftigten mit ihren 
Interessenvertretungen ist auf der Grundlage des Absatzes 4 nicht zulässig, weil dies zur 
Durchführung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes nicht notwendig ist. 
 


